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6 Massnahmen gegenüber Kindern und Erwachsenen
gemäss ZGB 1907/12

Das schweizerische Zivilgesetzbuch, das am
1. Januar 1912 in Kraft trat, stellte für die ganze
Schweiz einheitliche zivilrechtliche Regelungen
auf und ersetzte die früheren Privatrechte der
Kantone, so auch das Bündner Privatrecht von
1861/62.328 Es bewirkte eine unter verstärkter
Mobilität von Personen und Waren notwendige
Rechtsvereinheitlichung. Die Zeitgenossinnen
und Zeitgenossen begrüssten das ZGB als
modernes und fortschrittliches Instrument, das einen
wichtigen Beitrag zur Lösung der «moralischen
und sozialen Probleme» der Zeit würde leisten
können.329 Das ZGB bot einen erweiterten
staatlichen Handlungs- und Interventionsspielraum in

familien- und vormundschaftsrechtlichen
Angelegenheiten.330 Während in den früheren kantonalen

Privatrechtsbestimmungen die Wahrung der
ökonomischen Interessen von Mündeln im Zentrum

gestanden hatte, bezweckte das neue Familien-

und Vormundschaftsrecht, Fürsorge in einem
umfassenderen und über den reinen Lebensunterhalt

hinausreichenden Sinn zu leisten. Diesen
Wandel brachte das Bündner Justiz- und
Polizeidepartement in einem Schreiben vom 8. Januar
1934 an die Gemeinden auf den Punkt: «Während

die vormundschaftlichen Bestimmungen
des alten bündnerischen Privatrechts in Haupt-
sache die Fürsorge der vermögensrechtlichen
Interessen der schutzbedürftigen Personen im

328 Zu den Unterschieden zwischen dem alten Bündner und
dem neuen schweizerischen Zivilrecht vgl. Manatschal,
Vormundschaftswesen (1918); zur Bündner Zivilgesetzgebung

des 19. Jahrhunderts einzelne Beiträge in: Hitz
Florian (Flg.), Peter Conradin von Planta (1815-1902).
Graubünden im 19. Jahrhundert, Chur 2016 sowie Re-

dolfi Silke, Das Bündner Zivilrecht und die Frauen, in:

FIofmann Silvia et al. (Flg.), Frauen- und Geschlechtergeschichte

Graubünden, Bd. 1: frauenRecht, Zürich 2003,
S. 19-67.

329 Tuor Peter, Das neue Recht. Eine Einführung in das
Schweizerische Zivilgesetzbuch, Zürich 1912, S. 20.

330 Das ZGB 1907/12 war in vier Teile unterteilt: das Perso¬

nenrecht (Art. 11-89), das Familienrecht (Art. 90-456),
das Erbrecht (Art. 457-640) und das Sachenrecht (Art.
641-977). Das Vormundschaftsrecht (Art. 360-455) war
ein Bestandteil des Familienrechts. Zur Entstehungsgeschichte

des ZGB vgl. Gallati, Entmündigt (2015),
S. 70-73; Ramsauer Nadja, Verwahrlost, Kindswegnahmen

und die Entstehung der Jugendfürsorge im
schweizerischen Sozialstaat 1900-1945, Zürich 2000, S. 21.

Auge hatten, will das Vormundschaftsrecht des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches, dass die
Vormundschaftsbehörden sich nicht minder auch der
persönlichen Interessen der Schutzbefohlenen
und ganz besonders der Verwahrlosten und
gefährdeten Jugend annehmen.»331 Dieses Anliegen

wurzelte insbesondere in der Kinder- und
Jugendschutzbewegung, die um 1900 erstarkte.332
Die verstärkte Wahrung der «persönlichen
Interessen» und das damit einhergehende erweiterte
staatliche Schutzverständnis bedeuteten, dass
sich der Staat und die Behörden als berechtigt
erachteten, weitreichend in die persönliche Sphäre
von einzelnen Individuen einzugreifen.

6.1 Die Kindesschutzbestimmungen

Die so genannten Kindesschutzartikel, die das
schweizerische Zivilgesetzbuch von 1907/12 mit
den Artikeln 283 bis 285 enthielt, bildeten eine
wichtige rechtliche Grundlage für die Anwendung
von fürsorgerisch motivierten Zwangsmassnahmen.

Als Schutzmassnahme für Kinder konzipiert,

stellten sie eine Möglichkeit dar, um auch
ausserhalb rein ökonomisch begründeter
Zusammenhänge Familien aufzulösen, Kinder und
Jugendliche fremdzuplatzieren oder Eltern die
elterliche Gewalt zu entziehen.333 Artikel 283
bestimmte, dass die Vormundschaftsbehörden bei

«pflichtwidrigem Verhalten der Eltern [...] die zum
Schutze des Kindes geeigneten Vorkehrungen»
zu treffen hatten. Dieser Artikel war allgemein
gehalten und präzisierte weder die Art des
«pflichtwidrigen Verhaltens» der Eltern noch die Art der
«Vorkehrungen». Seine Anwendung bedeutete
an sich noch nicht, dass die Vormundschaftsbehörden

ein Kind fremdplatzierten. Dies war in

Artikel 284 vorgesehen, der lautete: «Ist ein Kind in

seinem leiblichen oder geistigen Wohl dauernd
gefährdet oder ist es verwahrlost, so soll die Vor-

331 StAGR III 15 a, Mappe: Kreisschreiben 1933/34: Jus¬
tiz- und Polizeidepartement an die Gemeindevorstände,
8. Jan. 1934. Vgl. auch Manatschal, Vormundschaftswesen

(1918), S. 2.
332 Raumsauer, «Verwahrlost» (2000), S. 28-34.
333 Vgl. a. a. 0., S. 28-41.
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mundschaftsbehörde es den Eltern wegnehmen
und in angemessener Weise in einer Familie oder
Anstalt unterbringen.»334 Wichtige Begriffe in

diesem Artikel bildeten jene der «Gefährdung» und
der «Verwahrlosung». Zum einen wurde mit dem
Begriff der «Gefährdung» der Gedanke der
Prävention rechtlich verankert. Zum andern waren
sowohl der Begriff der «Gefährdung» als auch
derjenige der «Verwahrlosung» breit gefasst und
konnten auf eine Vielzahl von Sachverhalten bezogen

werden. Dadurch eröffneten sich den Behörden

in der Praxis grosse Auslegungsspielräume
und vergrösserten letzten Endes deren Machtfülle.335

Eine weitreichende Massnahme war mit
Artikel 285 möglich, der den eigentlichen Entzug der
elterlichen Gewalt vorsah: «Sind die Eltern nicht
imstande, die elterliche Gewalt auszuüben, oder
fallen sie selbst unter Vormundschaft, oder haben

334 Die Wegnahme eines «verwahrlosten» Kindes war auch
gemäss der Bündner Armenordnung von 1857 möglich,
wenn die Eltern von der Armenfürsorge unterstützt wurden.

«Eltern, welche unterstützt werden und ihre Kinder
verwahrlosen, ist die Unterstützung, sofern sie arbeitsfähig

sind, zu entziehen und den Kindern zuzuwenden;
welche womöglich in einer Anstalt oder bei ordentlichen
Leuten untergebracht werden sollen.» Vgl. Armenordnung

1857, Art. 27.
336 Lengwiler et al., Bestandsaufnahme (2013), S. 25-26.

sie sich eines schweren Missbrauchs der Gewalf
oder einer groben Vernachlässigung ihrer Pflichten

schuldig gemacht, so soll ihnen die zuständige
Behörde die elterliche Gewalt entziehen.»

Was in den ZGB-Artikeln zum Kindesschutz
nicht explizit zum Ausdruck kam, war, dass die
Zielsetzung des Kindesschutzes eng mit einem
öffentlichen Interesse am Wohl der Gesellschaft,
aber auch mit öffentlich-finanziellen Interessen
der Gemeinden verknüpft war. Mit «zerrütteten
Familien», in denen das Kindeswohl nicht gewährleistet

sei, könne die «Volkskraft» nicht gedeihen,
lautete die nationalistisch gefärbte Argumentation.336

Gemäss dieser Deutungsweise bildete die
«intakte» Familie die Basis einer prosperierenden
Gesellschaft. In dieser Denkfigur war die ganze
konzeptionelle Ambivalenz angelegt, welche die
Umsetzung der Kindesschutzartikel in den folgenden

Jahrzehnten prägte: Auf der einen Seite wurde

ein umfassendes Wohl des Kindes als
schützenswertes Gut definiert. Auf der anderen Seite
waren die Deutungen, wann, auf welche Weise
und durch wen dieses Gut gefährdet war, vielfach
von einem bürgerlich-moralisierenden Blick auf
sozial Marginalisierte geprägt.

336 Ramsauer, «Verwahrlost» (2000), S. 280.

Kindswegnahmen durch das «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse»

Ein düsteres Kapitel im Zusammenhang mit der Anwendung der Kindesschutzbestimmungen des
ZGB 1907/12 stellten die Fremdplatzierungen der Stiftung Pro Juventute im Rahmen des «FHilfs-

werks für die Kinder der Landstrasse» dar.337 In Zusammenarbeit mit den lokalen Vormundschaftsbehörden

und finanziell getragen von Bund, Kantonen und Gemeinden entrissen Mitarbeitende
der Pro Juventute - allen voran der Gründer und langjährige Leiter des «Flilfswerks» Alfred Siegfried

(1890-1972) - zwischen 1926 und 1973 insgesamt 586 Kinder und Jugendliche den Familien
von Fahrenden. Erklärtes Ziel war es, die «Vagantität» auszurotten. Die FHälfte dieser Kinder, 294
an der Zahl, stammte dabei aus Graubünden. Kein anderer Kanton wies nur annähernd ähnlich
hohe Zahlen auf.338 Paradoxerweise schickten die Behörden die Kinder und Jugendlichen immer
wieder auf eine eigentliche Odyssee von Pflegeplatz zu Pflegeplatz und versuchten, den Kon-

337 Zur Tätigkeit des «Hilfswerks für die Kinder der Landstrasse» in Graubünden vgl. die Beiträge in: Dazzi Guadench
et al., Puur und Kessler. Sesshafte und Fahrende in Graubünden, Baden 2008; allgemein auch Galle/Meier,
Menschen (2009); Galle, Kindswegnahmen (2016).

338 Galle, «Vagantenfamilien» (2008), S. 188; Meier Thomas, Die «Kinder der Landstrasse» aus Graubünden. Daten,
Stationen, Lebensläufe, in: Dazzi Guadench et al., Puur und Kessler. Sesshafte und Fahrende in Graubünden, Baden
2008, S. 219-263, hier S. 220. - Der Obervazer Armenvorsteher Nicolo Jochberg informierte die Pro Juventute zu
Beginn der 1920er-Jahre über die im Kanton geführte Debatte über die «Vagantenfrage» und inspirierte Siegfried,
sich systematisch der «Vagantenbekämpfung» anzunehmen. Vgl. Galle, «Vagantenfamilien» (2008), S. 173-175.
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takt zu den Herkunftsfamilien und den Geschwistern zu unterbinden, um sie aus ihrem angeblich
«schädlichen Milieu» zu entfernen. So waren denn auch die meisten Bündner «Kinder der
Landstrasse» vor allem in den Kantonen Aargau, Thurgau und Solothurn untergebracht.339 Sie kamen in

Kinderheime, geschlossene Besserungsanstalten, Heime für so genannt gefährdete und gefallene

Töchter, Arbeitserziehungsanstalten oder psychiatrische Kliniken sowie - weniger häufig - zu

Pflege- und Dienstfamilien.

339 Meier, «Kinder» (2008), S. 231 und 233-234.

Übers Ganze betrachtet, wurden die Kindes-
schutzartikel in einem weiten Feld angewandt
und mussten von den Betroffenen, den Eltern
wie den Kindern, nicht immer als Zwang erlebt
werden. Dies konnte zum Beispiel der Fall sein,
wenn ein Kind schon früh bei seinen Grosseltern
aufwuchs und es während dieser Zeit zu einer
Entmündigung eines Elternteils (zum Beispiel wegen

einer zu verbüssenden Haftstrafe) kam und
infolgedessen dem Elternteil die elterliche Gewalt
entzogen wurde. Es kann sein, dass in einem
solchen Fall der Entzug der elterlichen Gewalt von
den Betroffenen - dem Elternteil oder dem Kind -
nicht als Zwangszugriff erlebt wurde, wobei die
grundsätzliche Beurteilung der Massnahme einer
Entmündigung infolge einer Freiheitsstrafe an
dieser Stelle dahingestellt bleibt.340 Die Kindes-
schutzbestimmungen müssen auch daraufhin
untersucht werden, wie die Behörden den
«Kindesschutz» interpretierten und in welchen Fällen
sie nicht oder zu spät einschritten und so einer
Schutzverpflichtung aus heutiger Perspektive
ungenügend nachkamen.

So ist zum Beispiel in einem Fall, den die
Vormundschaftsbehörde Chur 1915 behandelte, von
«fortgesetzten unbarmherzigen Verprügelungen»
eines Knaben durch seinen Vater zu erfahren.341
Über die «Rohheiten» des Vaters sei man, so
hielt die Vormundschaftsbehörde fest, «eigentlich

längst» im Bild gewesen, doch erst jetzt habe
sich eine ehemalige Nachbarin gemeldet, sodass
man zu «unanfechtbaren Beweisen» gelangt sei.

Daraufhin beschloss die Behörde am 19. März
1915 den Entzug der elterlichen Gewalt gemäss
Artikel 285 und bestimmte einen Forstverwalter
zum Vormund des Knaben. Über dessen weiteres
Schicksal ist in den Vormundschaftsprotokollen
nichts zu erfahren. Wir wissen nicht, ob er
weiterhin im elterlichen Haus wohnte oder ob er
allenfalls in ein Heim eingewiesen wurde. Die
Behörde hatte in diesem Fall von Kindsmisshandlung
also eingegriffen; allerdings, wie sich anhand der
Protokolle rekonstruieren lässt, erst spät.
Misshandlungsmeldungen waren bereits früher
eingegangen - der Knabe war mindestens einmal von
zu Hause geflohen und anschliessend polizeilich
aufgegriffen worden -, doch die Vormundschaftsbehörde

hatte es zunächst bei Verwarnungen des
Vaters belassen.

Das ZGB regelte die Voraussetzungen für ein
behördliches Eingreifen bei «pflichtwidrigem»
elterlichem Verhalten. Darüber, wie in der Folge
der Schutz des Kindes - war es einmal in einem
Heim oder in einer Pflegefamilie untergebracht-
gewährleistet werden sollte, schwieg es sich
aus.342 Grundlegende Fragen wie: Wer darf ein

Pflegekind aufnehmen? Welche Voraussetzungen
müssen hierfür erfüllt sein? Wie soll die Kontrolle
über das Pflegekinderwesen gestaltet werden?
wurden nicht aufgeworfen. Der Jurist Hans Bättig
sprach 1984 von einem «fehlenden Bewusstsein
der Notwendigkeit einer gesamtschweizerischen
Kodifikation des Pflegekinderwesens».343 Dass
eine solche Regelung und Kontrolle dringend er-

340 Diese Entmündigungsform wurde im Laufe des
20. Jahrhunderts zunehmend seltener praktiziert, bis sie
praktisch ganz zum Verschwinden kam. Vgl. Häfeli
Christoph, Grundriss zum Kindes- und Erwachsenenschutz,
Bern 2016, S. 6.

341 StadtA Chur BB 111/09.001.11 : Vormundschaftsprotokolle
Kreis Chur, 11. und 19. März 1915.

342 Eine allfällige Regelung eines Pflegekinderschutzes war
weder in der vorberatenden Kommission des Bundes
noch in den parlamentarischen Debatten ein Thema
gewesen. Vgl. Bättig Elans, Die Pflegekinderaufsicht im
Bund und in den Kantonen, Zürich 1984, S. 5-9.

343 Bättig, Pflegekinderaufsicht (1984), S. 9.

83



forderlich war, realisierten die Kantone in den
kommenden Jahrzehnten zunehmend. Insbesondere
dann, wenn skandalöse Pflegekinderverhältnisse,
Misshandlungs- oder sogar Todesfälle publik wurden,

wurden Forderungen nach einem verbesserten

Pflegekinderschutz laut.344 Im Kapitel 8 wird
darauf eingegangen, welche Anstrengungen der
Kanton Graubünden im 20. Jahrhundert hierfür
unternahm und wie schliesslich entsprechende
Regelungen auf Bundesebene erfolgten.

6.2 Kaum Zahlen zur Anwendung
der Kindesschutzbestimmungen in
Graubünden

Für den Kanton Graubünden ist es heute nicht
mehr möglich, anzugeben, wie viele Massnahmen

gemäss den Artikeln 283, 284 und 285 die
Vormundschaftsbehörden insgesamt beschlossen.

Dies betrifft nicht nur die Zahl der Anwendungen

der Kindesschutzartikel, sondern auch
die Zahl der Anwendungen aller vormundschaftlichen

Massnahmen, also einschliesslich der
Massnahmen gegenüber Erwachsenen. Ein wichtiger

Grund hierfür liegt darin, dass die
Vormundschaftsbehörden nicht regelmässig und nach
einheitlichen Kriterien Bericht über ihre Tätigkeit
erstatteten respektive solche Berichte heute nicht
mehr in genügender Zahl vorhanden sind. So gibt
es zum Beispiel keine Jahres- oder Verwaltungsberichte

mit Daten, die das ganze Kantonsgebiet
abdecken würden oder über längere Zeiträume
hinweg einheitlich zusammengetragen worden
wären. In anderen Kantonen stellt sich die Lage
anders dar. So standen zum Beispiel Nadja
Ramsauer für ihre Untersuchung zur Jugendfürsorge
in der Stadt Zürich die publizierten Geschäftsberichte

des Zürcher Stadtrates zur Verfügung, in

denen praktisch für das gesamte 20. Jahrhundert
Zahlen zu den Kindesschutzfällen gemäss den
Artikeln 283 bis 285 aufgeführt sind.345 In Graubünden

bildete das Vormundschaftswesen einen
Verwaltungszweig, über den knapp Bericht erstattet

344 So sorgten verschiedene schwere Vorfälle im Kanton
Bern in den 1930er- und 1940er-Jahren schweizweit für
Aufsehen und eine Diskussion über die Pflegekinderkontrolle.

Vgl. Leuenberger et al., Behörde (2011 S. 48.
345 Ramsauer, «Verwahrlost», 2000, S. 209-212 und

339-340. Zum Kanton Zürich vgl. Zimmermann Sara,
Betroffene von Fürsorgerischen Zwangsmassnahmen.
Quantitative Erhebungen zum Kanton Zürich (2. Hälfte
20. Jh.), Zürich 2014, S. 3.

und Rechenschaft abgelegt wurde. Dies fällt im

Vergleich mit anderen Administrationen eklatant
auf. So wurden in den Landesberichten
landwirtschaftliche Themen breit und akkurat rapportiert,
zum Beispiel der Viehbestand in den Kreisen mit
Bezug auf die Anzahl versicherter oder verschollener

Tiere und die damit verbundenen genauen
Wertbestände und auflaufenden Kosten.346

Die Berichte von Bündner Vormundschaftsbehörden,

die heute noch vorhanden sind, liefern
zwar punktuell Angaben zur Anwendung der
Kindesschutzartikel, doch sind diese zu unvollständig,

um ein flächendeckendes Bild zu liefern. Wenige

Behördenrapporte, die ab 1945 einzureichen

waren, um vom Kanton finanzielle Unterstützung
zu erhalten, enthielten quantitative Informationen
zur Anwendung der Kindesschutzartikel. Im
Bericht der Vormundschaftsbehörde des Kreises
Davos vom 30. August 1946 wurde beispielsweise
angeführt, dass im Jahr 1945 zwei Beschlüsse im

Zusammenhang mit «Vormundschaften bei Entzug

der elterlichen Gewalt Art. 311/285» gefällt
worden waren.347 Eine Kombination der
Gesetzesartikel 311 und 285 bedeutete, dass die
Vormundschaftsbehörde den Entzug der elterlichen
Gewalt nach der Geburt eines ausserehelichen
Kindes anordnete respektive, dass sie keinem
Elternteil nach der Geburt des Kindes die elterliche
Gewalt zusprach.348

Wie einleitend zu dieser Studie erwähnt wurde,

bedeutete die Anwendung des Artikels 285
grundsätzlich einen rechtlichen Eingriff in die
persönliche Sphäre. In diesen beiden Fällen in Davos
dürfte es sich um ledige Mütter gehandelt haben,
die nach der Geburt ihres Kindes die elterliche
Gewalt nicht erhielten. Wie die Mütter die Verfügung
des Artikels 285 individuell erlebten und ob sie es
als Anwendung einer Zwangsmassnahme erfuhren,

kann nicht angegeben werden. Es müsste
versucht werden, dieser Frage mittels eines ver-

346 Vgl. LB 1920, S. 24, Annex.
347 StAGR III 15 d 1-2: Vormundschaftsbehörde Davos, Tä¬

tigkeitsbericht 1945/1945.
348 Der Artikel 311 ZGB 1907/12 bestimmte: «Sobald die

Vormundschaftsbehörde von der ausserehelichen
Geburt Kenntnis erhalten oder die Mutter ihr die ausse-
reheliche Schwangerschaft angezeigt hat, wird in allen
Fällen dem Kinde ein Beistand ernannt, der dessen
Interessen zu wahren hat. Der Beistand wird nach
Durchführung der erhobenen Klage oder nach Ablauf der
Klagefrist durch einen Vormund ersetzt, wenn die
Vormundschaftsbehörde es nicht für angezeigt erachtet, das Kind
unter die elterliche Gewalt der Mutter oder des Vaters zu
stellen.»
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VORM U N DSCHAFTSBE HORDE
DES KREISES DAVOS

Tätigkeitsbericht Zahlenmässige Uebersicht

Sitzungen der Vormundschaftsbehörde Davos

An den Sitzungen behandelte Geschäfte
Sie betrafen im Wesentlichen

25

404

Trakt. Beschlüsse
Vormundschaften für Aussereheliche gem. Art.311/368 10 6

" Unmündige »! 368 6 3

" bei Entzug der elt. Gewalt »t 285 2 2

" Geisteskrankheit !» 36? 2 1

" Verschw. Trunks, etc. ?l 370 4 1

" Freiheitsstrafe »! 371 2 2

Vergleiche in Vaterschaftssachen tl 317/319 8 5

Beistandschaft ad hoc »! 392 /39 3 13 10

" f. aussereheliche Kder t! 311 14 12

Beiratschaft m/ Lohnverwaltung »! 393 3 3

" ohne " 3 3

Abb. 13: Auszug aus dem Tätigkeitsbericht der Vormundschaftsbehörde Davos 1945/46.

Die Vormundschaftsbehörde Davos schlüsselte als eine der wenigen ihre Geschäfte nach den angewandten
Gesetzesartikeln auf (Quelle: StAGR III 15 d 1-2).

tieften Studiums anderer allenfalls noch vorhandener

Akten nachzugehen.
Neben Davos sind für die 1940er-Jahre

lediglich noch für den Kreis Klosters Angaben zur
konkreten Anwendung der Kindesschutzartikel zu
finden. Der Jahresbericht der dortigen
Vormundschaftsbehörde vom 31. Mai 1946 führte an, es
seien im vergangenen Jahr zwei «Massnahmen
nach Art. 283/284» verfügt worden.349 Die Behörde

hatte also in zwei Fällen gestützt auf Artikel
283 beschlossen, wegen «pflichtwidrigen Verhaltens»

der Eltern einzuschreiten und gemäss Artikel

284 Fremdplatzierungen vorzunehmen.
Hochgerechnet auf den ganzen Kanton würde dies
etwa 100 Fällen entsprechen. Da vielfach mehrere

Kinder unter einem Fall geführt wurden, ist es
jedoch nicht möglich, von einer solchen Richtzahl
auszugehen und zu versuchen, auch nur annähe-

349 StAGR III 15 d 1-2: Vormundschaftsbehörde Klosters,
Jahresbericht 1945/46, 31. Mai 1946. Gemäss diesem
Bericht wurden keine Beschlüsse gemäss Artikel 285
gefällt.

rungsweise eine Anzahl an betroffenen Kindern
zu schätzen.

Vergleiche zwischen den Kreisen sind schwierig,

da die Vormundschaftsbehörden nach
unterschiedlichen Systemen Bericht erstatteten. So

nannte der Geschäftsbericht der Vormundschaftsbehörde

Chur für das Jahr 1945 nicht die Anzahl
der Massnahmen auf der Grundlage bestimmter
gesetzlicher Bestimmungen, sondern gab
lediglich an, dass in diesem Jahr in «21 Fällen [...]
Versorgung in Familien oder Anstalten verfügt»
worden sei.350 Aufgrund dieser Angabe bleibt
unklar, wie viele der Massnahmen auf Minderjährige
beziehungsweise Erwachsene entfielen. Auch ist
offen, in wie vielen dieser 21 Fälle es sich um
Familien- oder Anstaltsversorgungen gehandelt hat

- etwa in ein Armenhaus, in die Arbeitsanstalt Re-
alta oder in ein ausserkantonales Erziehungsheim
für weibliche Minderjährige. Die in den Berichten
vorhandenen Angaben sind zu uneinheitlich und

360 StAGR III 15 d 1-2: Vormundschaftsbehörde Chur, Be¬

richt über die Amtsführung im Jahre 1945.
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weisen chronologisch zu viele Lücken auf, als
dass sie verlässliche Hochrechnungen für den

ganzen Kanton erlauben würden.
Dieses unscharfe Bild der zahlenmässigen

Anwendung der Kindesschutzartikel im Kanton
Graubünden korrespondiert mit der gesamtschweizerischen

und europäischen Situation. So hat die

bisherige Forschung zur Fremdplatzierung von
Kindern in Familien oder Heime - sei es zur Pflege,

als Arbeitskräfte oder zur Erziehung - gezeigt,
dass es unmöglich ist, genaue Zahlen zu ermitteln
und lediglich Schätzungen vorgenommen werden
können. Es wird davon ausgegangen, dass in der
Schweiz im 20. Jahrhundert mehrere 100 000 Kinder

fremdplatziert wurden.351 Diese Fremdplatzierungen

betrafen vor allem Familien oder alleinstehende

Elternteile, die sozial stigmatisiert waren,
sich am Rand der Gesellschaft befanden oder
fürsorgebedürftig waren. Fremdplatzierungen wurden

ebenfalls von den Kindseltern vorgenommen,
sei es temporär oder dauerhaft; eine Praxis, die
kaum Eingang in die Akten fand.352

Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein hatten
Kinder, sobald sie dazu in der Lage waren, zum
Lebensunterhalt der Familie beizutragen. War
dies in der eigenen Familie nicht möglich und gab
es ausserhalb Verdienstmöglichkeiten, schickten
Eltern ihre Kinder in die Fremde. Bis in die
Nachkriegsjahrzehnte bildete diese Form der ökonomisch

bedingten Arbeitsversorgung die häufigste
Form der Fremdplatzierung von Kindern.353 Eine
der bekanntesten Arten der saisonalen
Arbeitsmigration, die in Graubünden vor allem im 19.

Jahrhundert eine grosse Rolle spielte, war die so
genannte Schwabengängerei.354 Jahr für Jahr wurden

mehrere hundert Kinder nach Oberschwaben
im grenznahen Deutschland geschickt, um vom
Frühling bis in den Herbst auf Bauernbetrieben zu
arbeiten. Zumeist erfolgte der etwa 200 Kilometer
lange Marsch zu Fuss, nur vereinzelt waren die
Kinder in der Lage, mit der Eisenbahn zu reisen.

351 Leuenberger/Seglias, Geprägt fürs Leben (2015), S. 11;
Lengwiler etal., Bestandsaufnahme (2013), S. 3 und 14.

352 Leuenberger/Seglias, Geprägt fürs Leben (2015),
S. 106-107.

353 A. a. 0., S. 58.
354 Seglias Loretta, Die Schwabengänger aus Graubünden.

Saisonale Kinderemigration nach Oberschwaben, Chur
2004; Seglias Loretta, Verdingkinder in der Schweiz
und in Graubünden, in: Bündner Kalender 170 (2011),
S. 117-124. - Die Kinder, die sich als Schwabengänger

verdingten, stammten aus den Kantonen der
Ostschweiz, aber auch aus Vorarlberg und Tirol.

Eine andere bekannte Form der Saisonarbeit
betraf Kinder aus Graubünden und dem Tessin, die

vor allem in Oberitalien als «spazzacamini», als
lebende Kaminbesen, arbeiteten.355 Innerhalb der
Landesgrenzen blieben die so genannten
Hütekinder, die in Graubünden bis in die 1960er-Jahre
während den Sommermonaten auf die Alp
geschickt wurden und dort arbeiten mussten.356

Die Massnahmen laut den Protokollbüchern
der Vormundschaftsbehörden

Einen Einblick in die Beschlussfassung der
Vormundschaftsbehörden liefern ihre Protokollbücher.

Doch auch hier sind Auszählungen von
Massnahmen kaum möglich, wie im Folgenden
gezeigt wird. Die meisten Vormundschaftsbehörden

führten Protokollbücher seit der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts.357 Die Protokolle der
Vormundschaftsbehörde Chur reichen beispielsweise

bis 1856 zurück, jene der Behörde Ruis bis
1877. Die Bücher dokumentieren die Geschäfte,
die die Vormundschaftsbehörden an ihren Sitzungen,

die je nach Grösse des Kreises unterschiedlich

häufig stattfanden, behandelten. Insgesamt
zeichnen diese Einträge ein vielfältiges Bild der
vormundschaftlichen Tätigkeit und geben
letztendlich Einblick in viele Alltagsaspekte der Bündner

Bevölkerung. Der Umfang der einzelnen
Einträge variiert. Einzelne Vermerke umfassen ein

paar wenige Zeilen, etwa wenn es um die routi-
nemässige Prüfung und Genehmigung von
Rechnungen ging oder wenn eine Person beim Erreichen

der Volljährigkeit aus einer Vormundschaft
entlassen wurde. Andere Einträge können sich je
nach Komplexität über mehrere Seiten erstrecken.
Im Kern handelt es sich um verdichtete
Kurzdarstellungen von zum Teil sehr vielschichtigen
Sachverhalten. Die Behörden protokollierten die
Gegebenheiten dabei in aller Regel auf eine Weise,
die ihren Entscheid letztlich positiv begründete, in

ein günstiges Licht rückte und als notwendigen
und unumgänglichen Schritt darstellte. Es kann an
dieser Stelle nicht genug betont werden, dass die
Protokolle in hohem Mass die Sicht und die
Deutungsweisen der Behörden widerspiegeln und die
Betroffenen entweder nicht oder bloss indirekt zu

356 Leuenberger/Seglias, Geprägt fürs Leben (2015), S. 59.
366 A. a. 0., S. 60.
357 Vgl. hierzu das Kapitel 1.
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